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8 1 — Name, Sitz und Geschaftsjahr
1. Der Verein fuhrt den Namen ,Forderverein der Kindertagesstatte Waldstrasse e.V.“.

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach Eintragung lautet der Name
».Forderverein der Kindertagesstatte Waldstrasse e.V.".
Der Verein hat seinen Sitz in Pinneberg.

Das Geschéftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

8 2 — Zweck, Aufgaben, Gemeinnutzigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschliellich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne
des Abschnittes ,steuerbegunstigte Zwecke* der Abgabenordnung. Zweck des
Vereins ist die Forderung der Jugendpflege und der Jugendfirsorge durch die
Beschaffung von Mitteln zur materiellen Unterstitzung der Kindertagesstatte
Waldstrasse e.V..

2. Der Verein verfolgt ausschliellich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne
des Abschnittes ,steuerbeglinstigte Zwecke* der Abgabenordnung. Der
Satzungszweck wird insbesondere durch die Forderung der als gemeinnitzig

eingestuften Einrichtung ,Kindertagesstatte Waldstrasse e.V.“ verwirklicht.
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Der Verein ist selbstlos téatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmafigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine
Person durch Aufgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhéaltnismafiig hohe Vergitung begunstigt werden.

Bei Auflésung oder Aufhebung des Vereins fallt das Vermdgen des Vereins an die
Kindertagesstatte Waldstrasse e.V., die es unmittelbar und ausschlieZlich fur

gemeinnitzige Zwecke zu verwenden hat.

8 3 — Erwerb der Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede naturliche Person werden, die das 14. Lebensjahr
vollendet hat.

Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf
Lebenszeit benennen.

Voraussetzung fur den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden soll. Bei beschrankt
Geschaftsfahigen, insbesondere Minderjéhrigen, ist der Antrag auch von dem
gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung
der Mitgliedsbeitréage fir beschrankt Geschéaftsfahige.

Der Vorstand entscheidet Uber den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Grinde

mitzuteilen.

8 4 — Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung oder Austritt aus dem
Verein

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegentber dem Vorstand. Bei
beschréankt Geschaftsfahigen, insbesondere Minderjahrigen ist die
Austrittserklarung auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Der
Austritt kann nur zum Ende eines Geschéaftsjahres erklart werden, wobei eine
Kundigungsfrist von drei Monaten einzuhalten ist.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen
werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von
Mitgliedsbeitragen oder von Umlagen im Ruckstand ist. Die Streichung darf erst
beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate

verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde.
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4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt,
kann es durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden.
Vor der Beschlussfassung muss dem Mitglied Gelegenheit zur mundlichen oder
schriftlichen Stellungnahme gegeben werden. Der Beschluss des Vorstandes ist
schriftlich zu begrinden und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann
das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammilung einlegen. Die Berufung ist
innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen.
Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgerechter Einlegung der Berufung
eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschlieRend Uber den Ausschluss

entscheidet.

8 5 — Mitgliederbeitrage
1. Von den Mitgliedern werden Jahresbeitrdge erhoben. Die Beitrage sind jahrlich im
Voraus zu entrichten. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung
finanzieller Schwierigkeiten des Vereins kdnnen Umlagen erhoben werden.
2. Die Hohe der Jahresbeitrage und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung
festgesetzt. Fur das erste Geschaftsjahr des Vereins, das am 31.12.1997 ablauft,

wird ein Jahresbeitrag von 20,00 DM erhoben.

3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beitragen und Umlagen
befreit.
4. Der Vorstand kann in geeigneten Fallen Geblhren, Beitrage und Umlagen ganz oder

teilweise erlassen oder stunden.

8 6 — Organe des Vereins

Organe der Versammlung sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung

8 7 — Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden
Vorsitzenden und dem Schatzmeister.

2. Der Verein wird durch ein Mitglied des Vorstandes vertreten.

8 8 — Zustandigkeit des Vorstandes

1. Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereins zustandig, soweit sie nicht
durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins Ubertragen sind. Er hat

insbesondere folgende Aufgaben:
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a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung
der Tagesordnung;

b)  Ausfihrung von Beschlussen der Mitgliederversammlung;

c) Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchfuhrung, Erstellung des
Jahresberichtes;

d) Beschlussfassung tber die Aufnahme und die Streichung von Mitgliedern.

e) Beschlussfassung uber die Verteilung und Verwendung eingenommener
Fordergelder, Spenden, etc., soweit nicht die Mitgliederversammlung einen
Verwendungszweck bereits beschlossen hatte.

In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine

Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung herbeifihren.

8 9 — Wahl und Amtsdauer des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fur die Dauer von zwei Jahren,
gerechnet von der Wahl an, gewahlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des
Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wahlen. Zu
Vorstandsmitgliedern konnen nur Mitglieder des Vereins gewéhlt werden. Mit
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines
Vorstandsmitgliedes.

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand fur die

restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wéahlen.

8 10 — Sitzungen und Beschlusse des Vorstandes

Der Vorstand beschliet in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die
Tagesordnung braucht nicht angekiindigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von
einer Woche soll eingehalten werden.

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gultigen
Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei
dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschlieBen, wenn alle

Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.
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8 11 — Mitgliederversammlung

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes volljahrige Mitglied eine Stimme. Zur
Ausltibung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollméachtigt
werden. Die Bevollmachtigung ist fur jede Mitgliederversammlung gesondert zu
erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.

2. Die Mitgliederversammlung ist fur folgende Angelegenheiten zustandig:

a) Genehmigung des von dem Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes fir das
nachste Geschaftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes;
Entlastung des Vorstandes;

b) Festsetzung der Mitgliederbeitrage;

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;

d) Beschlussfassung tber Anderung der Satzung und uber die Auflésung des
Vereins;

e) Beschlussfassung Uber die Berufung gegen einen AusschlieBungsbeschluss des
Vorstandes;

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

8 12 — Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Jahr, mdglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer
Frist von zwei Wochen schriftlich und unter Angabe der Tagesordnung einberufen.
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einleitungsschreibens folgenden
Tag. Das Einleitungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn an die letzte
vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die
Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

2. Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriftlich eine Erganzung der Tagesordnung beantragen. Der
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Erganzung
bekanntzugeben. Uber Antrage auf Erganzungen der Tagesordnung, die in

Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschliel3t die Versammlung.

8 13 — AuBBerordentliche Mitgliederversammlung

Eine auBRerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 1/10 der Mitglieder dies schriftlich unter
Angabe des Zwecks und der Grinde beantragt. Eine Berufung ist ferner notwendig, wenn
Berufung gegen den Beschluss des Vorstandes uUber einen Mitgliedsausschluss durch

Berufung angegriffen wurde.
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8 14 — Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter.
Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung fur die Dauer des Wahlganges und der
vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss uUbertragen werden.

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich durchgefuhrt werden, wenn 1/3 der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder dies beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens 1/5 samtlicher
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfahigkeit ist der Vorstand
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der
gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rucksicht auf die Zahl der
erschienen Mitglieder beschlussféhig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschliisse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen giltigen Stimmen; Stimmenenthaltungen gelten als ungultige

Stimmen.

Zur Anderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 3% der abgegebenen
gultigen Stimmen, zur Aufldsung des Vereins eine solche mit 9/10 erforderlich. Eine
Anderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder
beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung
nicht erschienen Mitglieder kann nur innerhalb eines Monats gegeniber dem
Vorstand erklart werden.

Bei Wahlen ist gewéahlt, wer mehr als die Halfte der abgegebenen giltigen Stimmen
erhalten hat. Hat niemand mehr als die Halfte der abgegebenen giltigen Stimmen
erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen
erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewahlt ist dann derjenige, der die meisten
Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmzahl scheidet das vom
Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Uber Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das

vom jeweiligen SchriftfUhrer und einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.

8 15 — Auflésung des Vereins

Die Auflésung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer

Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gultigen Stimmen beschlossen werden.
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2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschlief3t, sind der Vorsitzende und
der Schatzmeister gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.

3. Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermoégen fallt an die
Kindertagesstatte Waldstrasse e.V..

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem

anderen Grund aufgelost wird, oder seine Rechtsfahigkeit verliert.

Ort und Datum Namen der Grindungsmitglieder
Pinneberg, 18.08.1997

Anika Mielke

Helga Griine-Ostmeier

Candy Méoller

Heike Gimber

Wolfgang Ullrich

Silke Boehnke

Stefanie Stange

Christiane Fraga Zander

Gunter Ostmeier



	§ 1 – Name, Sitz und Geschäftsjahr
	§ 2 – Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit
	§ 3 – Erwerb der Mitgliedschaft
	§ 4 – Beendigung der Mitgliedschaft
	§ 5 – Mitgliederbeiträge
	§ 6 – Organe des Vereins
	§ 7 – Vorstand
	§ 8 – Zuständigkeit des Vorstandes
	§ 9 – Wahl und Amtsdauer des Vorstandes
	§ 10 – Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes
	§ 11 – Mitgliederversammlung
	§ 12 – Einberufung der Mitgliederversammlung
	§ 13 – Außerordentliche Mitgliederversammlung
	§ 14 – Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
	§ 15 – Auflösung des Vereins

